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Mit R~j~r~~ratsbeschluss Nr. 3830 vom 9. Juli 1964 wurde der

vom Gemeinderat Bti.sserach vorgelegte Grenzr icr~~1an zwischen

GB Büsserach Nr. 73 und Nr. 1092 grundsätzlich genehmigt. In der

Zwischenzeit wurde die Vermessung und Vermarkung durchgeführt. Ein—

sprachen liegen keine vor, sodass der definitiven Genehmigung

nichts mehr im Wege steht, Schliesslich tritt die übliche Gebühren—

befreiung ein.

Es wird
beschlossen:

1. Der Grenzregulierung zwischen GB Büs rach r,7 und Nr, 1092

wird gestützt auf den vorgelegten Plan die d~initiveGen~~g~g

erteilt.

2, Die kmtschreiberei Thierstein in Breitenbach wird angewiesen,

den neuen Besitzstand im Grundbuch einzutragen,

3, Für die durch das Unternehmen bedingten grundbuchlichen Eintra

gungen, Abänderungen und Lüschungen werden keine Grundbuch— und

andere Amtschreibereige‘ouhren, und für die Eigentumsübertragung

keine H~ndänderungsgebühren und Gewinnsteuern bei der Staats— und

Gemeindesteuer erhobene
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Der Staatsschreiber:
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Bau—Departement (4), mit I~kten
Kant, Hochbauamt (2)
Kant. Tiefbauamt (2)
Kant~ Planangsstelle (2)~ mit 1 genehmigten Plan

~~etär des Baa—Lepartementes (2)
Kant. Finanzverwaltung (2)
Kant Steuerverwaltung (2)
Kreishauamt III Dornach
~mannamt der Einwohneraemeinde Büsserach (2), m~t 1 gen, Plan
Amtschreiberei Thierstein, Ereitenbach (2), mit sen, Plan


